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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-060-19 
3.2-Ma 
18.10.2019 
Fachbereich Ordnung und Soziales 
Katharina Maier 

Beratungsfolge 

10.02.2020 Sozialausschuss 
27.02.2020 Hauptausschuss 
19.03.2020 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Erste Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatplfege in der Stadt 
Vetschau/Spreewald 

 
Beschluss: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt in ihrer Sitzung am 19.03.2020 die „Erste 

Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, 

Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald“ 

 

1. Punkt 5 

Die Höhe des jeweils zur Verfügung stehenden Budgets ist abhängig von der Einwohnerzahl 

der einzelnen Ortsteile und des Stadtkerns per 31.12. des Vorjahres (gemäß Feststellung des 

Vetschauer Einwohnermeldeamtes per 31.03. des laufenden Jahres). Pro Einwohner werden 

für den jeweiligen Ortsteil bzw. für den Stadtkern 2,00 Euro bereitgestellt, welche gemäß Punkt 

2 der Richtlinie zu verwenden sind. Je Ortsteil werden mindestens 200,00 Euro gezahlt. Die 

Entscheidung zur Förderung und zur Förderhöhe wird nach Charakter und Bedeutung der 

Veranstaltung bzw. des Projektes und der Anzahl der eingereichten Anträge getroffen. Ein 

Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

 

2. Anlage 2 

Die Anlage 2 der Richtlinie zur Einwohnerstaffelung wird außer Kraft gesetzt. 

 

3. Inkrafttreten 

Die 1. Änderung zur „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 

Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt 

Vetschau/Spreewald“ tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

 

 
Beschlussbegründung: 

 

Bisher wurde jährlich eine Fördergesamtsumme in Höhe von 15.000,00 Euro für die Förderung 

nach „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- 

und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald“ eingeplant. 

Die Zuschüsse für die Ortsteile wurden bisher über eine Einwohnerstaffelung in 100,00 Euro - 

Schritten zugeteilt. Die restlichen Mittel standen dem Stadtkern zur Verfügung. 
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Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird nunmehr eine Pro-Kopf-Förderung 

von Stadtkern und Ortsteilen auf jeweils 2,00 Euro pro Einwohner festgesetzt. 

Eine pauschale Verteilung der Mittel ist nicht mehr möglich.  

 

Vorteile: 

- Mittel werden pro Kopf und damit gerechter verteilt 

- jährliche Abweichungen im Haushalt werden voraussichtlich recht übersichtlich sein 

- es steht für einige Ortsteile mehr Geld zur Verfügung 

 

Nachteile: 

- die zur Verfügung stehenden Mittel sind variabel und müssen immer vorher berechnet 

und den Ortsvorstehern vor Beschlussfassung mitgeteilt werden; insoweit Mehraufwand 

für Verwaltung und Ortsbeiräte 

- Mittel sind im Vorjahr nie genau planbar 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

☐ NEIN  

   

X JA  

 Betrag in €: 17.000,00 

 Produkt: 28101 / 42101 

 Ergebniskonto: 531800 

 Finanzkonto:  

 Maßnahme:  

 
Folgekosten bei 

Investitionen ab 50.000 €: 
 

 

X Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €: 15.000,00 

    

X Mittel werden bereitgestellt Betrag in €: 2.000,00 

  Im Rahmen des Budgets ☐ 

  Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe X 

 
Deckung:  X Mehrertrag /-Einzahlung (2020+2021) 

☐ Minderaufwand /-Auszahlung 
 

  Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐ 

  In der folgenden Haushaltsplanung (ab 2022) X 

 

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen: 

 
Keine weiteren Anmerkungen. 
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Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  Bürgermeister 
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